x Freie
¢ Hansestadt
Bremen

Tabaksteuer bezahlen

.

Wenn Sie mit Tabakwaren zu tun haben, missen Sie in bestimmten Fallen Tabaksteuer
bezahlen.

Basisinformationen

Die Tabaksteuer ist eine Verbrauchsteuer, die auf Tabakwaren und Tabakwaren
gleichgestellte Waren (Ersatzprodukte) erhoben wird. Tabaksteuerpflichtige Waren sind
zum Beispiel:

o Zigarren oder Zigarillos

Zigaretten

Rauchtabak (Feinschnitt und Pfeifentabak, Wasserpfeifentabak)
erhitzter Tabak

Tabakabfalle

o

o

o

o

Die Tabaksteuer entsteht in der Regel, sobald die oben genannten Tabakwaren in den
Wirtschaftskreislauf im deutschen Steuergebiet treten. Das ist der Fall, wenn

o Sie Tabakwaren aus einem Steuerlager entnommen haben, ohne dass sich ein
weiteres Verfahren der Steueraussetzung angeschlossen hat.

o Sie Tabakwaren im Steuerlager verbraucht haben,

o Sie Tabakwaren als registrierter Empfanger in Ihrem Betrieb aufgenommen haben.
Ein registrierter Empfanger ist eine Person, die eine Erlaubnis besitzt,
verbrauchsteuerpflichtige Waren nach einer Beférderung unter Steueraussetzung in
seinem Betrieb zu empfangen.

> Sie ohne eine Erlaubnis vom Hauptzollamt Tabakwaren herstellen,

o Sie Tabakwaren an Personen ohne Erlaubnis zur steuerfreien gewerblichen
Verwendung von Tabakwaren abgeben.

o Sie Tabakwaren aus dem steuerrechtlich freien Verkehr eines anderen Mitgliedstaates
zu gewerblichen Zwecken in Besitz halten oder

o Sie Tabakwaren aus einem Drittland oder Drittgebiet einfihren.

Die Hohe der Steuer berechnet sich nach dem jeweiligen Steuertarif, der Menge und dem
Wert (dem Kleinverkaufspreis) der betreffenden Tabakware.

Weitere Informationen zur Definition von tabaksteuerpflichtigen Waren unter "Weitere
Hinweise".
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Voraussetzungen

Sie mussen Tabaksteuer bezahlen, wenn die Steuer entstanden ist und Sie
Steuerschuldner im Sinne des Gesetzes sind. Das kann in verschiedenen Konstellationen
der Fall sein, zum Beispiel, wenn

o

Sie Inhaber eines Steuerlagers sind, aus dem die Tabakwaren entnommen wurden
oder dort verbraucht wurden,

Sie ,registrierter Empfanger” sind und Tabakwaren in lhrem Betrieb empfangen, die
zuvor unter Steueraussetzung beférdert wurden,

Sie an einer Herstellung ohne Erlaubnis beteiligt waren,

Sie an UnregelmaRigkeiten wéhrend einer Beférderung unter Steueraussetzung
beteiligt waren,

Sie Tabakwaren, die aus dem steuerrechtlich freien Verkehr eines anderen
Mitgliedstaates stammen, in Deutschland zu gewerblichen Zwecken in Besitz halten
oder

Sie Tabakwaren aus einem Drittland oder Drittgebiet einfuhren.

Ablauf

Die Tabaksteuer mussen Sie in Form der Steuerzeichenschuld bezahlen, indem Sie
deutsche Steuerzeichen an lhren Kleinverkaufsverpackungen anbringen und entwerten,
das heil3t verwenden. Die Steuerzeichen missen im Zeitpunkt der Steuerentstehung
bereits verwendet sein.

So erwerben Sie die deutschen Steuerzeichen, wenn Sie im Besitz einer gultigen
Erlaubnis und zum Bezug von Steuerzeichen berechtigt sind:

o

Auf der Internetseite des Zolls finden Sie das Formular ,Steueranmeldung fur
Tabaksteuerzeichen“ (Formular 1619). Dieses kann digital oder nach dem Ausdrucken
manuell ausgefullt werden.

Berechnen Sie im Formular die Steuerzeichenschuld.

Senden Sie das ausgedruckte und unterschriebene Formular an das Hauptzollamt
Bielefeld.

Bezahlen Sie die Steuerzeichenschuld zum jeweiligen Falligkeitstermin.

Sie erhalten die georderte Menge an Steuerzeichen.

Entwerten Sie die Steuerzeichen und bringen Sie sie an den Verkaufsverpackungen
an.

Eine Steuererklarung (im Einzelfall) missen Sie abgeben, wenn die Steuer zum Beispiel
durch

o

o

o

o

unrechtméaRige Entnahme aus dem Steuerlager oder unrechtmafigen Verbrauch im
Steuerlager,

Herstellung ohne die erforderliche Erlaubnis des Hauptzollamts,
Unregelmaligkeiten bei der Beforderung unter Steueraussetzung,

Abgabe an Personen, die nicht in Besitz einer gultigen Erlaubnis zur steuerfreien
gewerblichen Verwendung sind,
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o Inbesitzhalten von Tabakwaren zu gewerblichen Zwecken (im Fall des Verbringens
von Tabakwaren aus dem steuerrechtlich freien Verkehrs eines anderen
Mitgliedstaates)

o entstanden ist.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

o Rufen Sie das Formular ,Steuererklarung fur Tabakwaren im Einzelfall* (Formular
1625) auf der Internetseite des Zolls auf. Flllen Sie es digital oder nach dem
Ausdrucken manuell aus.

o Senden Sie das ausgefullte und unterschriebene Formular unverztglich an Ihr
zustandiges Hauptzollamt.

o Sie erhalten einen Steuerbescheid.

Zustandig ist das Hauptzollamt, von dessen Bezirk aus Sie Ihr Unternehmen betreiben
oder, falls Sie kein Unternehmen betreiben, in dessen Bezirk Sie lhren Wohnsitz haben.
Wird Ihr Unternehmen von einem Ort auf3erhalb Deutschlands betrieben oder haben Sie
keinen Wohnsitz in Deutschland, ist das Hauptzollamt ortlich zustandig, in dessen Bezirk
Sie erstmalig steuerlich in Erscheinung treten.

Bitte beachten Sie, dass die Tabakwaren gegebenenfalls sichergestellt werden.
Weitere Hinweise

Die tabaksteuerpflichtigen Waren werden wie folgt definiert:

Zigarren oder Zigarillos

Zigarren oder Zigarillos sind zum Rauchen bestimmte und geeignete Tabakstrange, die mit
einem Deckblatt oder mit einem Deckblatt und einem Umblatt umhdillt sind. Die
Tabakstrange muissen

o ganz aus natlrlichem Tabak bestehen,
o ein &ulReres Deckblatt aus nattrlichem Tabak haben oder
o gefillt mit gerissenem Mischtabak sein und
= ein dulReres Deckblatt von normaler Zigarrenfarbe aus rekonstituiertem Tabak,
das sie vollstandig umhiillt (gegebenenfalls kann auch der Filter, nicht aber das
Mundstick umhdllt sein), haben.
= ein Stuickgewicht (= Durchschnittsgewicht von 1.000 Stiick ohne Filter und
Mundstlck im Zeitpunkt der Steuerentstehung) von mindestens 2,3 Gramm und
hdchstens 10 Gramm haben.
= einen Umfang von 34 Millimeter oder mehr auf mindestens einem Dirittel ihrer
Lange haben.

Zigaretten sind Tabakstrange, die

o sich unmittelbar zum Rauchen eignen und nicht Zigarren oder Zigarillos wie oben
beschrieben sind,
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> durch einen einfachen nichtindustriellen Vorgang in eine Zigarettenpapierhilse
geschoben werden oder

o durch einen einfachen nichtindustriellen Vorgang mit einem Zigarettenpapierblattchen
umhullt werden.

Rauchtabak (Feinschnitt und Pfeifentabak)

Rauchtabak ist der Oberbegriff fir Feinschnitt und Pfeifentabak und ist

o geschnittener oder anders zerkleinerter oder gesponnener oder in Platten gepresster
Tabak, der sich ohne weitere industrielle Bearbeitung zum Rauchen eignet.

o nicht nur auf Fertigerzeugnisse beschrankt, sondern umfasst auch den verarbeiteten
und zum Rauchen geeigneten Tabak als Vorprodukt, Halbfertig- oder
Zwischenerzeugnis.

> Ob es sich bei dem Rauchtabak um Feinschnitt oder Pfeifentabak handelt, kbnnen
Sie an den folgenden Merkmalen unterscheiden.

Feinschnitt
o hat Tabakteile, die zu 25 Prozent ihres Gewichts weniger als 1,5 Millimeter lang oder
breit sind,
o enthalt Rauchtabak, der zur Selbstfertigung von Zigaretten bestimmt ist, zum Beispiel
laut Aufschrift auf der Verkaufsverpackung oder laut sonstiger beigefugter Unterlagen
o verwenden Verbraucherinnen und Verbraucher, um Zigaretten selbst anzufertigen.
Pfeifentabak
o ist Rauchtabak, der nicht als Feinschnitt eingeordnet werden kann.

Wasserpfeifentabak

o Wasserpfeifentabak wird als Pfeifentabak eingestuft, auch wenn seine Tabakteile die
GroRRenverhaltnisse fur Feinschnitt erfullen.

Erhitzter Tabak (,Heat-not-burn“-Erzeugnisse)

o Erhitzter Tabak (,Heat-not-burn“-Erzeugnisse) sind Tabakstrange (auch ,Tabaksticks"
genannt), die mit einem Alupapierverbund umgeben sind und mittels eines
elektronischen Gerates konsumiert werden. Erhitzter Tabak wird als Pfeifentabak
eingeordnet.

Dagegen sind Tabaksticks, die nicht mit einem Alupapierverbund umhdllt sind und deshalb
unmittelbar wie Zigaretten geraucht werden kdnnen, steuerrechtlich wie Zigaretten
einzuordnen.

Tabakabfalle

Tabakabfélle sind Rauchtabak, wenn

o sie zum Rauchen geeignet,
o fur den Einzelverkauf aufgemacht und
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o nicht wie oben beschrieben Zigarren, Zigarillos oder Zigaretten sind.
Als Tabakabfélle gelten
> Uberreste von Tabakblattern sowie
o Nebenerzeugnisse, die bei der Verarbeitung von Tabak oder bei der Herstellung, Be-
oder Verarbeitung von Tabakwaren anfallen.
Tabakwaren gleichgestellte Waren (Ersatzprodukte)
o Solche Waren bestehen ganz oder teilweise aus anderen Stoffen als Tabak, also zum

Beispiel ,Krauterzigaretten®, ,Rauchpasten”, ,Wasserpfeifen-Watte“ oder
.Dampfsteine”

Bendétigte Unterlagen

o Es sind in der Regel keine Unterlagen erforderlich.

Zustandige Stellen

- Hauptzollamt Bremen

= (0421) 51540

= (0421) 51541001

Konsul-Smidt-Straf3e 29, 28217 Bremen
Website
poststelle.hza-bremen@zoll.bund.de

Formulare

o Formular-Management-System (FMS) der Bundesfinanzverwaltung

Gebiihren | Kosten

Es entstehen in der Regel keine zusatzlichen Kosten.
Bei verspateter Zahlung wird ein Sdumniszuschlag erhoben.

Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

Verwendung der Steuerzeichen: vor der Entstehung der Tabaksteuer
Abgabe der Steuererklarung: unverztglich
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https://sp-abnahme.calypso.bremen.de/visitenkarte/hauptzollamt-bremen-10031
http://www.zoll.de
mailto:poststelle.hza-bremen@zoll.bund.de
https://www.formulare-bfinv.de/ffw/content.do

Wie lange dauert die Bearbeitung?

Die Steuerzeichen werden in der Regel innerhalb von 2 Werktagen zugesendet.
Der Steuerbescheid bei Abgabe einer Steuererklarung wird in der Regel innerhalb von 6
Wochen ausgestellt.

Rechtsgrundlagen

o 88 17 bis 18 Tabaksteuergesetz (TabStG)
o 88 32 bis 38 Tabaksteuer-Durchfiihrungsverordnung (TabStV)

Weitere Informationen

o |Informationen zum Steuergegenstand im Tabaksteuerrecht auf der Internetseite der
Zollverwaltung

o |Informationen zu Besteuerungsverfahren auf der Internetseite der Zollverwaltung

Aktualisiert am 31.01.2025
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https://www.gesetze-im-internet.de/tabstg_2009/__17.html
https://www.gesetze-im-internet.de/tabstv_2010/__32.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verbrauchsteuern/Alkohol-Tabakwaren-Kaffee/Steuergegenstand-Besonderheiten-Wein/Tabak/tabak_node.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verbrauchsteuern/Alkohol-Tabakwaren-Kaffee/Besteuerungsverfahren/besteuerungsverfahren_node.html

	 Tabaksteuer bezahlen 
	Basisinformationen
	Voraussetzungen

	Ablauf
	Weitere Hinweise

	Benötigte Unterlagen
	Zuständige Stellen
	 Hauptzollamt Bremen 

	Formulare
	Gebühren / Kosten
	Fristen & Bearbeitungsdauer
	Welche Fristen sind zu beachten?
	Wie lange dauert die Bearbeitung?

	Rechtsgrundlagen
	Weitere Informationen


